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Anordnung
über die Bildung und Verwendung des Fonds 
Technik in den Wirtschaftsräten der Bezirke.

Vom 20. April 1965

Auf Grund der Verordnung vom 4. Januar 1964 über 
finanzrechtliche Bestimmungen (GBl. II S. 31) wird im 
Einvernehmen mit dem Minister der Finanzen folgen
des angeordnet:

§ 1
Geltungsbereich

Die Bestimmungen dieser Anordnung gelten für die 
Wirtschaftsräte der Bezirke und die ihnen unterstell
ten volkseigenen Betriebe (VEB).

§ 2

Verantwortlichkeit

(1) Jeder Wirtschaftsrat des Bezirkes ist für die Lö
sung der technisch-wissenschaftlichen Aufgaben seines 
Bereiches verantwortlich. Alle Forschungs-, Entwick- 
lungs- und Standardisierungsaufgaben sind aus dem 
Fonds desjenigen Wirtschaftsrates des Bezirkes zu 
finanzieren, der für die Herstellung und den techni
schen Stand des Produktes verantwortlich ist. Dieser 
Grundsatz gilt auch für Betriebe, die Zulieferteile für 
ein im Verantwortungsbereich eines anderen Wirt
schaftsrates des Bezirkes und einer anderen Vereini
gung Volkseigener Betriebe erzeugtes Finalprodukt 
herstellen.

(2) Zur Koordinierung aller wissenschaftlich-techni
schen Aufgaben der Zulieferindustrien mit denen der 
Finalproduzenten sind zu den Gremien, vor denen die 
Beratung und Bestätigung der wissenschaftlich-techni
schen Aufgaben der Zulieferindustrie stattfindet, Ver
treter der Finalproduzenten hinzuzuziehen. Im Zusam

menhang hiermit schließt die Zulieferindustrie mit den 
Finalproduzenten langfristige Wirtschaftsverträge ab, 
die sicherstellen, daß das zu entwickelnde Erzeugnis — 
sofern es den im Vertrag festgelegten Bedingungen 
und technischen Parametern entspricht — vom Final
produzenten später auch abgenommen wird.

(3) Aus dem Fonds Technik des Wirtschaftsrates des 
Bezirkes dürfen nur solche Forschungs-, Entwicklungs
und Standardisierungsaufgaben finanziert werden, die 
vor sachkundigen Gremien verteidigt worden sind.

Bildung des Fonds Technik

§3

(1) Die Höhe des für das Planjahr zu bildenden Fonds 
Technik wird bestimmt durch die im Plan Neue Tech
nik festgelegten wissenschaftlich-technischen Aufgaben 
und die dafür erforderlichen Mittel.

(2) Die Höhe des zu bildenden Fonds Technik ist zum 
Zeitpunkt der Planausarbeitung weitgehend durch Vor
haben nachzuweisen.

(3) Der Fonds Technik bei den Wirtschaftsräten der 
Bezirke wird gebildet aus:

a) einer von den VEB zu Lasten der Kosten erhobe
nen Umlage. Die Vorsitzenden der Wirtschaftsräte 
der Bezirke legen die Basis fest, nach der die Um
lage in die Kosten der herzustellenden Erzeugnisse 
zu übernehmen ist. Sie sind berechtigt, einheitliche 
oder differenzierte Sätze je Erzeugnis oder Er
zeugnisgruppe festzulegen. Bei Auftragsfertigung 
ist die Zurechnung auf das einzelne Erzeugnis 
vorzunehmen, soweit die Forschungs- und Ent
wicklungskosten vom Abnehmer nicht übernom
men werden.


